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Erwägungen

E. 1
Verfahrensgang

E. 1.1
Ausgangsgemäss ist die vorinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 6) zu bestätigen
(Art. 426 Abs. 1 StPO). 2. Berufungsverfahren

E. 1.2
Strafschärfungsgründe liegen hier nicht vor. Zu diskutieren sind nachfol- gend zwei
Strafmilderungsgründe, nämlich die versuchte Tatbegehung (Art. 22 Abs. 1 StGB) und die
Verminderung der Schuldfähigkeit des Beschuldigten zufol- ge Alkoholisierung (Art. 19
Abs. 2 StGB). Wie die Vorinstanz indessen zutreffend ausführte, liegen hier keine
Umstände vor, welche den gesetzlichen Strafrahmen als nicht mehr adäquat erscheinen
liessen, weshalb dessen Unterschreitung nicht in Frage steht.

E. 1.3
Zu den theoretischen Grundsätzen der richterlichen Strafzumessung kann auf die
vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 42 S. 23 f.) sowie die bundesgerichtli- che Praxis
verwiesen werden (BGE 6B_390/2009 E. 2.3.1. mit Verweisen auf die weitere
bundesgerichtliche Praxis; BGE 134 IV 17 E. 2.1.). 2. Tatkomponente

E. 2
Ausgangslage

E. 2.1
Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens
oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Anträgen
vollumfänglich, weshalb ihm die Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen sind.
Davon ausgenommen sind die Kosten der amtlichen Verteidigung, welche einstweilen auf
die Gerichtskasse zu nehmen sind (Art. 426 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte ist jedoch
verpflichtet, die vom
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Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 3. Keine Abschreibung der Kosten

E. 2.1.2
Die Vorinstanz strich zu Recht hervor, dass es sich nicht um eine spontane Aktion aus
einem Konflikt heraus handelte, zumal sich die zuvor bestehende
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Erwägungen, wonach die Ausführung der Tat als heimtückisch und feige erscheint. Nach



erstelltem Sachverhalt nahm der Beschuldigte den Geschädigten gezielt zur Seite, unter der
Vorgabe, sich von ihm verabschieden zu wollen und fügte dem in dieser Situation völlig
arglosen Geschädigten die Verletzung mit einem scharfen, in der Hand versteckt gehaltenen
Gegenstand zu. Nachdem das Verhalten des Beschuldigten sich nicht aufgrund des Verlaufs
des Abends abzeichnete, war dieses - wie die Vorinstanz zutreffend ausführte - für den
Geschädigten in keiner Weise voraussehbar. In der Tat hatte der Geschädigte keine Chance,
sich auf die bedrohliche Situation einzustellen und sich gegen die Verletzung zur Wehr zu
setzen, was eindrücklich durch sein Verhalten nach der Tat manifestiert wird, zumal er
zunächst die ihm zugefügte Verletzung gar nicht realisierte (so auch Vorinstanz Urk. 42 S.
25). Wenn die Vorinstanz weiter aus- führt, die Aktion des Beschuldigten sei äusserst
hinterhältig und perfid gewesen, er habe ein hohes Mass an Gewaltbereitschaft und keinen
Respekt vor der körperlichen Integrität des Geschädigten gezeigt, so ist dies zu übernehmen
(vgl. Urk. 42 S. 25). Zutreffend ist weiter, dass der Beschuldigte damit eine erhebliche
kriminelle Energie offenbarte, denn für eine solche Attacke bestand nicht der geringste
Grund.

E. 2.1.3
Die objektive Tatschwere - bei Vollendung des Delikts - ist angesichts der konkreten
Vorgehensweise und der kriminellen Energie somit als mittelschwer zu bezeichnen, so dass
sich eine hypothetische Einsatzstrafe von rund 6 Jahren als angemessen erweist.

E. 2.2
Versuchte Tatbegehung

E. 2.2.1
Die Schwere der Tat wird dadurch in Grenzen gehalten, als der eigentliche Taterfolg des
eingeklagten Straftatbestandes, eine schwere Körperverletzung des Geschädigten, nicht
eingetreten ist. Es liegt mithin "nur" versuchte Tatbegehung vor, wobei von einem
vollendeten Versuch auszugehen ist. Mathys (Zur Technik der Strafzumessung, SJZ
100/2004, S. 178) weist darauf hin, dass der vollendete Versuch als
verschuldensunabhängige Tatkomponente erscheine. Wenn der zur
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beeinflusst worden sei, so bleibe dessen Verschulden unberührt, gleichwohl habe sich
dieser Umstand letztlich zugunsten des Täters auszuwirken. Das Mass der zulässigen
Reduktion hängt beim vollendeten Versuch nach der Recht- sprechung unter anderem von
der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs und den tatsächlichen Folgen der Tat ab (BGE
121 IV 49 E. 1b; Urteil des Bundes- gerichtes 6S.44/2007 vom 6. Juni 2006, E. 4.5.4. und
4.5.5.).

E. 2.2.2
Hinsichtlich der Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs kann vorerst auf das oben zum
Verletzungsbild mehrfach Ausgeführte verwiesen werden. Die Taterfolgsnähe ist dabei in
jedem Fall zu bejahen, ist es doch nur dem Zufall zu verdanken und in keiner Weise dem
Verhalten des Beschuldigten, dass es zu keiner schweren Körperverletzung kam. Insoweit
lässt sich unter diesem Aspekt nur eine ganz minime Strafminderung rechtfertigen.

E. 2.2.3



Zusammenfassend lassen sich ausser der Tatsache, dass nur versuchte Tatbegehung
vorliegt, keine Umstände erkennen, die den Angeklagten in objekti- ver Hinsicht irgendwie
entlasten würden. Aufgrund des erstellten Anklage- sachverhalts ist entgegen der
Verteidigung auch nicht von einer Notwehrsituation des Beschuldigten auszugehen (Urk.
74 S. 11).

E. 2.3
Aus objektiver Sicht ist das Verschulden des Beschuldigten damit nach wie vor mehr als
erheblich einzustufen.

E. 2.4
Subjektive Tatschwere

E. 2.4.1
In subjektiver Hinsicht erwog die Vorinstanz, dem Beschuldigten sei vorzu- werfen, dass er
dem Geschädigten die Verletzung aus einem völlig nichtigen Anlass zugefügt habe, zumal
vor der Tat zwischen den beiden - wenn überhaupt - nur ein geringfügiger Konflikt
bestanden hatte. Ein Motiv ist nicht erkennbar, jedenfalls weisen die von den Zeugen und
dem Geschädigten geschilderten Streitereien, welche vor der Tat stattgefunden haben
sollen, keineswegs auf ein Motiv für eine solch gravierende Attacke hin. Letztlich erscheint
die Vorgehens- weise des Beschuldigten als sinnlose Strafaktion.
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E. 2.4.2
Zugunsten des Beschuldigten ist zu erwähnen, dass hier "lediglich" von einer
eventualvorsätzlichen Tatbegehung, mithin der schwächeren Vorsatzform, auszugehen ist.

E. 2.4.3
Mit der Vorinstanz ist zugunsten des Beschuldigten zu werten, dass er gemäss den eigenen
Angaben und derjenigen der übrigen Befragten im Tatzeit- punkt alkoholisiert war und ein
Medikament eingenommen hatte (vgl. Urk. 42 S. 25 unter Hinweis auf die Aktenstellen).
Will man zu seinen Gunsten von der etwa gleich starken Alkoholisierung wie beim
Geschädigten ausgehen (diese betrug über drei Stunden nach der Tat immer noch 2 %o, vgl.
Urk. 5/1 S. 5), so hatte die die Kritik schwächende, enthemmende und Aggressionen
fördernde Wirkung des Alkohols sicherlich zu einer spürbaren Erleichterung der Tatbereit-
schaft beigetragen, welcher bei der Bestimmung des Tatverschuldens ent- sprechend
Rechnung zu tragen ist. Jedoch bleibt dabei zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte in
jener Zeit regelmässig auch grosse Mengen Alkohol konsumierte und entsprechend davon
ausgegangen werden kann, dass er über eine überdurchschnittliche Alkoholtoleranz
verfügte (Urk. 73 S. 3).

E. 2.4.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die aufgeführte Alkoholisierung des Beschuldigten
die bisherige Qualifikation des objektiven Tatverschuldens spürbar relativiert. Insgesamt ist
hier von einem erheblichen, jedoch noch nicht von einem schweren Verschulden
auszugehen. 3. Täterkomponente

E. 3
Grundsätze der Beweiswürdigung, vorhandene Beweismittel und Verwert- barkeit



E. 3.1
Die Verteidigung beantragte wegen offensichtlicher Unerhältlichkeit die sofortige und
definitive Abschreibung der Kosten (vgl. Urk. 48 S. 3 und Urk. 74 S. 13).

E. 3.2
Der Beschuldigte ist zwar soweit ersichtlich mittellos. Eine sofortige und definitive
Abschreibung sämtlicher Kosten ist jedoch grundsätzlich nur mit Zurückhaltung
vorzunehmen, denn die finanziellen Verhältnisse eines Täters können sich in Zukunft -
allenfalls auch unerwartet - ändern. Überdies können dem Schuldner auf Gesuch hin auch
Zahlungserleichterungen in Form von Ratenzahlungen oder Stundungen gewährt werden
(Art. 425 StPO). Die Kosten sind daher nicht abzuschreiben. VIII. Zwangsmassnahmen 1.
Gemäss Art. 231 Abs. 1 StPO entscheidet das erstinstanzliche Gericht mit dem Urteil, ob
eine verurteilte Person in Sicherheitshaft zu setzen oder zu be- halten ist. Diese
Bestimmung ist analog auch für das zweitinstanzliche Gericht anzuwenden, nachdem für
die Rechtsmittelinstanz keine besonderen Bestim- mungen betreffend Sicherheitshaft
vorgesehen sind (Art. 379 StPO). 2. Es stellt sich vorliegend die Frage, ob nach wie vor die
gesetzlichen Haft- gründe gemäss Art. 221 StPO gegeben sind. Nachdem mit diesem
Entscheid eine Freiheitsstrafe von vier Jahren ausgesprochen wird und sich der Beschuldig-
te seit dem 7. Juni 2011 in Haft befindet (Urk. 13/2), erscheint die Dauer der Haft
angesichts der ausgesprochenen Strafe noch nicht als unverhältnismässig. Bezüglich der
Fluchtgefahr, die zuletzt mit Präsidialverfügungen der erkennenden Kammer vom 22. Mai
2012 (Urk. 56) und vom 14. August 2012 (Urk. 70) bejaht wurde, hat sich nichts geändert.
Der Beschuldigte hat von der heute ausge- sprochenen Strafe von vier Jahren erst knapp 16
Monate verbüsst, was durchaus einen gewichtigen Anreiz zur Flucht darstellt. Der
Beschuldigte verfügt zudem in
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soziale oder berufliche Beziehungen. Der Haftgrund der Fluchtgefahr ist deshalb zu
bejahen. Der bestehenden Fluchtgefahr kann auch nicht durch Ersatzanordnungen im Sinne
von Art. 237 ff. StPO begegnet werden, weshalb die Verlängerung der Sicherheitshaft auch
diesbezüglich verhältnismässig ist. Die Sicherheitshaft ist somit zu verlängern. 3. Da
gemäss Bundesgericht die Sicherheitshaft zu befristen ist (BGE 137 IV 180), ist sie
vorliegend bis zum Antritt des ordentlichen Strafvollzugs resp. einst- weilen längstens bis
zum 1. April 2013 zu verlängern (Art. 227 Abs. 7 StPO). Es wird beschlossen:

E. 3.3
Bei der Strafzumessung ist auch das Nachtatverhalten mit zu berücksichti- gen. Darunter
fällt das Verhalten nach der Tat sowie im Strafverfahren (wie zum Beispiel Reue, Einsicht
und Strafempfindlichkeit, vgl. St. Trechsel et al, N 22 ff. zu Art. 47 StGB, BSK Strafrecht I-
Wiprächtiger, N 12 ff zu Art. 47 StGB).

E. 3.3.1
Der Beschuldigte ist hinsichtlich der Täterschaft geständig. Während der gesamten
Untersuchung und vor Vorinstanz leugnete er die Tat konsequent und stritt hartnäckig ab,
damit etwas zu tun zu haben. Im Berufungsverfahren konzedierte er immerhin, Urheber der
Verletzung gewesen zu sein. Indessen erwies sich auch seine neue Darstellung des
Geschehens als unglaubhaft, so dass sein teilweises Eingeständnis hinsichtlich der
Urheberschaft der Verletzung, welches sehr spät erfolgte, nur zu einer marginalen
Strafreduktion führen kann. Der Beschuldigte äusserte erstmals in einem Schreiben kurz



vor der Berufungs- verhandlung (vgl. Urk. 72), dass er das Ganze bereue und einen grossen
Fehler gemacht habe. Gleichzeitig machte er indessen geltend, dass er sich damals nur
verteidigen wollte, was - wie gesehen - nicht zutrifft und womit er seinen Tat- beitrag
immer noch zu bagatellisieren versucht, weshalb ihm Einsicht und Reue nur in
bescheidenem Mass zugute gehalten werden können. Während der Unter- suchung verhielt
er sich - wie die Vorinstanz zu Recht bemerkte (vgl. Urk. 42 S. 27) - unkooperativ,
weswegen er auch unter diesem Titel keine Entlastung erfahren kann.

E. 3.3.2
Der Beschuldigte lebte vor der Tat als Asylbewerber in der Schweiz. Er ist weder krank
noch alt. Es liegt bei ihm somit keine Konstellation mit ausser- gewöhnlichen Umständen
vor, welche heute irgendeine Strafempfindlichkeit - aus persönlichen, familiären oder
beruflichen Gründen - zu begründen vermöchte. Wie das Bundesgericht festhielt, stellt
selbst die Verbüssung einer langjährigen Freiheitsstrafe für jeden sogar in ein familiäres
oder soziales Umfeld einge- betteten Beschuldigten eine gewisse Härte dar.
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E. 3.4
Im Rahmen der Täterkomponente ist zusammengefasst lediglich das Teil- geständnis
hinsichtlich der Urheberschaft der Verletzung, welches indessen lediglich zu einer
marginalen Strafreduktion führt und in bescheidenem Masse die bekundete Reue und
Einsicht zu berücksichtigen. 4. Gesamtergebnis der Sanktion / Anrechnung der Haft

E. 4
Aussagen des Beschuldigten

E. 4.1
Ausgehend von der im Rahmen der Tatkomponente festgesetzten hypothe- tischen
Freiheitsstrafe und in Würdigung der vorstehend aufgeführten weiteren
Strafzumessungsfaktoren erweist sich eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren als ange- messen.

E. 4.2
Der Angeklagte ist seit dem 7. Juni 2011 in Haft. Bis zur Berufungsverhand- lung (1.
Oktober 2012) sind ihm daher 482 Tage Haft anzurechnen. VI. Vollzug Bei dieser
Strafhöhe steht die Gewährung des (teil-)bedingten Strafvollzuges aus objektiven Gründen
nicht zur Diskussion (Art. 42 Abs. 1 StGB und Art. 43 Abs. 1 StGB), weshalb sich weitere
Ausführungen erübrigen. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Erstinstanzliches
Verfahren

E. 4.3
Die Vorinstanz erwog, der Beschuldigte habe mit seiner Vorgehensweise zumindest in
Kauf genommen, dass eine schwere Körperverletzung im Sinne von Art. 122 StGB hätte
verwirklicht werden können, was zutrifft. Korrekt ist, dass der Beschuldigte zum
Tatzeitpunkt alkoholisiert und es bereits dunkel war, dass die Sichtverhältnisse damit nicht
mehr gut und die Konturen nicht mehr scharf erkennbar waren, weshalb die Gefahr von
unkontrollierten Bewegungen mit ungewissem Verletzungsverlauf bestand (vgl. Vorinstanz
Urk. 42 S. 20). Nach erstelltem Sachverhalt strich der Beschuldigte dem Geschädigten
offensichtlich gezielt mit einem scharfen Gegenstand in der Hand seitlich über das Gesicht
und wollte ihn damit fraglos am Kopf verletzen. Bei einer solchen Vorgehensweise konnte



er in der gegebenen Situation selbst ausgehend davon, dass keine Hektik herrschte (vgl.
Verteidigung in Urk. 25/2 S. 8), nie und nimmer damit rechnen, dass sich der Geschädigte
dabei nicht bewegen würde. Der Ausgang des Schnitt- verlaufs hing also nicht alleine vom
Verhalten des alkoholisierten Beschuldigten, sondern auch von demjenigen des ebenso
alkoholisierten Geschädigten ab, das er aber freilich nicht kontrollieren oder steuern konnte
(vgl. auch Vorinstanz Urk. 42 S. 21). Dass der Kopf bzw. als Teil davon das Gesicht ein
sehr sensibler Körperteil ist, gehört ohne weiteres zum Allgemeinwissen eines
durchschnittlichen Erwachse- nen und musste damit auch dem Beschuldigten bekannt sein.
Es wurde sodann schon oben dargetan, dass in unmittelbarer Nähe der Wunde arterielle und
venöse Blutgefässe verlaufen sowie sich das Auge befindet, weshalb mit einem zufällig
leicht anderen Schnittverlauf mit sehr schweren Verletzungen zu rechnen gewesen wäre.
Dabei ist aufgrund der Verletzungstiefe – wie oben dargetan - von
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entgegen der Verteidigung nicht auf eine zufällige Herbeiführung der Verletzung hindeutet,
sondern auf ein gezieltes Vorgehen schliessen lässt (vgl. dazu die Vor- instanz in Urk. 42 S.
21, Urk. 74 S. 9). Es bedarf nun keiner vertieften Erörterung, dass wer sich so verhält, wie
der Beschuldigte dies getan hat, das grosse Risiko der Verursachung einer schweren
Verletzung durch sein Handeln kennt, damit das Opfer in erheblichem Umfang verletzen
will und gleichzeitig auch lebens- gefährliche und schwerwiegende Verletzungen in Kauf
nimmt. Damit steht aber auch fest, dass sich dem Beschuldigten schwerwiegende
Verletzungen am Kopf des Geschädigten als derart wahrscheinlich aufdrängen mussten,
dass sein Verhalten nur als Inkaufnahme einer schweren Körperverletzung gewertet werden
kann, falls eine solche eingetreten wäre. Daran ändert nichts, dass beim Geschä- digten
tatsächlich keine schwere Verletzung resultierte, denn dass es nicht so war, ist
ausschliesslich einem glücklichen Zufall zuzuschreiben. Damit handelte der Beschuldigte
jedenfalls mit Eventualvorsatz, womit der subjektive Tatbestand von Art. 122 StGB erfüllt
ist. An diesem Ort erübrigt es sich vorliegend auf die Einwände der Verteidigung zum
Tatwerkzeug einzugehen, zumal diese von der neuen Darstellung des Beschul- digten
überholt sind. Sie sind unter Hinweis auf die obigen Ausführungen zudem ohnehin nicht
geeignet, den dargelegten Eventualvorsatz in Frage zu stellen.

E. 4.4
Zusammenfassend ist die Tat des Beschuldigten als vollendet versuchte schwere
Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1
StGB zu qualifizieren, weshalb der diesbezügliche Schuldspruch der Vorinstanz zu
bestätigen ist. V. Sanktion 1. Strafrahmen und Grundsätze der Strafzumessung

E. 5
Aussagen des Geschädigten

E. 5.1
Der Geschädigte wurde am 15. Mai 2011 polizeilich befragt (vgl. Urk. 5/1). Am 10. August
2011 fand seine Einvernahme als Auskunftsperson statt (vgl. Urk. 5/2). Die Vorinstanz hat
in ihrem Entscheid dessen Aussagen wiederge- geben, worauf verwiesen werden kann (vgl.
Urk. 42 S. 7 f., Art. 82 Abs. 4 StGB).

E. 6
Aussagen der übrigen Zeugen



E. 6.1
Im Entscheid der Vorinstanz sind sodann die Aussagen der Zeugen H._____ (Urk. 6/4 und
6/7), I._____ (Urk. 6/2 und 6/8) und J._____ (Urk. 6/9) auf- geführt. Um unnötige
Wiederholungen zu vermeiden ist an dieser Stelle auch da- rauf zu verweisen (vgl. Urk. 42
S. 8 ff., Art. 82 Abs. 4 StPO).

E. 7
Ärztliche Berichte und Gutachten

E. 7.1
Die Verletzung des Geschädigten wurde im …spital M._____ ambulant be- handelt (vgl.
Urk. 8/1). Im angeforderten ärztlichen Befund beschreiben die Ärzte die Verletzung als eine
zirka 15 cm lange Schnittwunde, welche sich über die ge- samte Gesichtshälfte ziehe.
Kopfwärts beginne der Schnitt auf der Höhe der Schläfe und ende zirka 5 cm oberhalb des
Unterkiefers. Im oberen und
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sehr oberflächlich. Deren Schnittränder seien glatt und scharf begrenzt, die Wunde sei nicht
verunreinigt (vgl. Urk. 8/3 S. 1).

E. 7.2
Dem beim Institut für Rechtsmedizin in Auftrag gegebenen Aktengutachten kann
entnommen werden, dass die Beschreibung der Wunde durch die Ärzte des …spitals
M._____ auf eine Schnittwunde hinweise, wie sie typischerweise durch ein Instrument mit
einer scharfen Schneide zustande komme. Aus gutachterlicher Sicht sei eine Rasierklinge
eher geeignet, eine derartige Wunde zu verursachen als eine Glasscherbe einer
zerbrochenen Flasche; hierbei komme es häufig auch zu Hautabschürfungen in
unmittelbarer Nähe der Wunde, was hier nicht der Fall gewesen sei (vgl. Urk. 8/6 S. 2).
Weiter äusserte sich der Gutachter zur Frage des vom Täter eingesetzten Kraftaufwandes
und wies einleitend darauf hin, dass das Ausmass einer Schnittwunde u.a. von der Schärfe
des verwendeten Instrumentes abhängig sei. Eine scharfe Rasierklinge sei sicherlich bei
einem geringen Kraft- aufwand, so wie er beim Rasieren aufgewendet werde, geeignet, eine
oberflächli- che Schürf- ev. sogar eine tieferreichende Schnittverletzung zu verursachen.
Da- mit es zu einer ca. 1 cm tiefen Schnittwunde kommen könne, sei eine gewisse Kraft
notwendig. Dieser Kraftaufwand sei geschätzt in etwa damit vergleichbar, wenn mit einem
scharfen Messer von einem mittelharten Käse in einem Hergang ein Stück abgeschnitten
werden solle. Schliesslich führte der Gutachter aus, Schnittverletzungen im Gesichtsbereich
seien rechtsmedizinisch als gefährlich zu bezeichnen. Zur Begründung erläuterte er, in der
unmittelbaren Nähe, lediglich wenige Zentimeter von der vorgelegenen Wunde verliefen
arterielle und venöse Blutgefässe. Eine Verletzung dieser Blutgefässe könne sehr rasch zu
einem er- heblichen, ja sogar letalen Blutverlust oder zum Auftreten einer sogenannten Luf-
tembolie führen; letztere berge das Risiko eines plötzlichen mechanischen Pumpversagens
des Herzens infolge Verlegung der Lungengefässe durch die Embolie (vgl. Urk. 8/6 S. 3).

E. 8
Würdigung

E. 8.1



In ihrem Entscheid setzte sich die Vorinstanz vorerst mit der Glaubwürdig- keit der
einvernommenen Personen auseinander.
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E. 8.1.1
Was die Vorinstanz zur Glaubwürdigkeit des Beschuldigten aufführte, kann übernommen
werden (Urk. 42 S. 11, Art. 82 Abs. 4 StPO). Ergänzend kann beigefügt werden, dass er
selber mehrfach auf seine Alkoholisierung an jenem Tag hinwies und dass seine anlässlich
der Berufungsverhandlung deponierte neue Darstellung des Sachverhalts seine
Glaubwürdigkeit nicht erhöht.

E. 8.1.2
Zum Geschädigten hat die Vorinstanz mit zutreffender Begründung (vgl. Urk. 42 S. 12 f.)
darauf hingewiesen, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, welche seine Glaubwürdigkeit in
Zweifel ziehen würden. Präzisierend kann erwähnt werden, dass er im vorliegenden
Verfahren keinerlei Ansprüche gegen den Beschuldigten geltend macht, weshalb auch
deswegen ein eigenes Interesse am Verfahrensausgang nicht ersichtlich ist. Seine
Darstellung, er habe vor dem Vor- fall mit dem Beschuldigten keinen Streit gehabt, weshalb
er sich das Geschehene nicht erklären könne (vgl. urk. 5/1 S. 2 und 4), stimmt zudem mit
derjenigen des Beschuldigten überein, der ausführen liess, man habe vorher nie Probleme
mit- einander gehabt und sie seien gute Kollegen gewesen (vgl. Urk. 48 S. 3). Die
nachfolgend noch zu zeigende Konstanz und Kohärenz seiner Aussagen lassen schliesslich
- dies mit der Vorinstanz und entgegen der Bewertung der Verteidi- gung - eine mögliche
Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit zufolge Alkohol- konsums als marginal erscheinen.

E. 8.1.3
Sämtliche Zeugen (H._____, I._____ und J._____) kennen sowohl den Be- schuldigten als
auch den Geschädigten und sind mit keiner Partei besonders be- freundet oder verfeindet,
worauf die Vorinstanz bereits hinwies (vgl. Urk. 42 S. 14). Sie sind nicht am Verfahren
beteiligt und haben somit keine eigenen Interessen an dessen Ausgang. Bei bewusst falscher
Aussage hätten sie sodann mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, da sie unter der
Wahr- heitspflicht gemäss Art. 307 StGB aussagten. Nach alledem erscheinen die Zeugen
durchaus als glaubwürdig, wenn auch nicht vernachlässigt werden soll, dass auch sie an
jenem Abend unter Alkoholeinfluss standen.

E. 8.2
Sodann setzte sich die Vorinstanz mit der Glaubhaftigkeit der Aussagen der
Einvernommenen auseinander.
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E. 8.2.1
Bezüglich der Glaubhaftigkeit der Aussagen des Beschuldigten gelangte die Vorinstanz
zum Schluss, diese seien widersprüchlich und wenig kohärent, weshalb seine
Sachverhaltsschilderung nicht glaubhaft sei und vor allem in Bezug auf den eigentlichen
Tatvorwurf als blosse Schutzbehauptung erscheine (vgl. Urk. 42 S. 12). Zur Begründung
erwog die Vorinstanz, nur der Beschuldigte spreche davon, dass es einen Raufhandel, eine
riesige Auseinandersetzung und ein Gerangel zwischen allen Anwesenden gegeben habe
(vgl. Urk. 42 S. 11). In diesem Zusammenhang deutet insbesondere seine Schilderung, im



heillosen Durcheinander und weil es dunkel gewesen sei, habe man sich sogar gegenseitig
in der eigenen Gruppe geschlagen (vgl. Urk. 4/1 S. 6), klar auf eine Übertreibung hin,
mithin auf ein Lügensignal, welches gestützt auf die anderslautenden Aus- sagen des
Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung eine Bestätigung findet (Urk. 73 S. 5
ff.) Es trifft zwar zu, dass alle befragten Beteiligten angaben, dass an jenem Abend aus
verschiedenen Gründen (Vorfall mit der Zigarette bzw. Aufteilung der Wodka-Flasche)
einzelne Streitigkeiten stattfanden. Mit Ausnahme der Schilderung des Beschuldigten gaben
die übrigen Befragten indessen an, dass sich die jeweilige Situation wieder (d.h. vor der
eigentlichen Tathandlung) beruhigt hatte, was nicht den Schluss zulässt, der Angriff des
Beschuldigten auf den Geschädigten sei im Rahmen einer solchen Streitigkeit geschehen.
Zu Recht erwog daher bereits die Vorinstanz, es sei nicht davon auszugehen, dass eine
unübersichtliche Situation vorgelegen habe, aus der heraus es sich nicht hätte eruieren
lassen, wer dem Geschädigten die Verletzung zugefügt habe (vgl. Urk. 42 S. 11), wie dies
der Beschuldigte glauben machen wollte und was folge- richtig als unbehelflicher
Entlastungsversuch taxiert werden musste. Dass der Urheber der Verletzung klar ist, geht
nun schon aus der an der Berufungs- verhandlung vom Beschuldigten neu zu Protokoll
gegebenen Sachdarstellung hervor. Während er im Laufe der Untersuchung und des
erstinstanzlichen Ver- fahrens kategorisch bestritt, den Geschädigten verletzt zu haben (vgl.
Urk. 4/1 S. 5 und S. 11, 4/2 S. 2 und S. 8, Urk. 4/3 S. 2 und S. 9, Urk. 4/4 S. 3, Urk. 4/6 S. 3
und Urk. 25/1 S. 4), räumte er im Berufungsverfahren selber ein, die Ver- letzung des
Geschädigten verursacht zu haben (vgl. Urk. 73 S. 4). Mit seiner neuen Darstellung stellt er
nun selber die Richtigkeit seiner im Untersuchungs-

- 13 - verfahren und vor Vorinstanz deponierten Aussagen in Abrede, weshalb es sich
erübrigt, auf seine früheren Aussagen, die die Vorinstanz offensichtlich zutreffend als nicht
glaubhaft qualifizierte (vgl. im Einzelnen Urk. 42 S. 11 f.) im Einzelnen einzugehen. Aber
auch die neue, erstmals rund 1 Jahr nach dem Vorfall angedeutete (nämlich in der
schriftlichen Berufungsbegründung, vgl. Urk. 48) und nochmals 4 Monate später an der
Berufungsverhandlung wiedergegebene Version des Geschehens (vgl. Urk. 73 S. 5ff.)
überzeugt nicht. Der Beschuldigte will dem Geschädigten – wie oben dargetan – die
Verletzung im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einer Glasscherbe zugefügt haben,
wobei der Geschädigte seinerseits mit einer zerbrochenen Flasche herumgefuchtelt haben
soll (vgl. Urk. 73 S. 5). Vorerst findet auch diese Darstellung in den Aussagen der übrigen
Befragten keinerlei Stütze. So konnte niemand beobachten, mit welchem Gegenstand dem
Geschä- digten die Verletzung zugefügt wurde, was eindeutig dagegen spricht, dies sei mit
einer Glasscherbe einer unmittelbar vorher vom Beschuldigten zerbrochenen Bierflasche
geschehen. Es ist nämlich nicht plausibel erklärbar, weshalb sämtliche befragten Beteiligten
diese vom Beschuldigten gut sichtbar in der Hand gehaltene und nachfolgend wohl hörbar
in die Brüche gegangene Flasche bzw. die davon stammende Scherbe, die angeblich als
Tatwerkzeug diente, hätten ver- schweigen sollen. Sodann lässt sich die neue Version des
Geschehens durch den Beschuldigten nicht mit dem Verletzungsbild des Geschädigten in
Einklang bringen. Dem ambulanten Bericht und dem ärztlichen Befund des …spitals
M._____ vom 15. Mai 2011 bzw. 16. Juni 2011 ist zu entnehmen, dass die von der Schläfe
bis 5 cm zum Unterkiefer (cranial Mandibula) reichende, ca. 1 cm tiefe, insgesamt ca. 20
bzw. 15 cm lange im oberen und unteren Teil klaffende Schnittwunde, nicht verunreinigt
war, wobei die Schnittränder glatt und scharf be- grenzt waren (vgl. Urk. 8/1 und 8/3). Dem
Aktengutachten des Instituts für Rechtsmedizin vom 8. November 2011 ist - wie oben
dargetan - weiter zu ent- nehmen, dass die vom ...spital M._____ angegebene Beschreibung



auf eine Schnittwunde hinweist, wie sie typischerweise durch ein Instrument mit einer
scharfen Schneide zustande kommt. Aus gutachterlicher Sicht ist eine Rasier- klinge eher
geeignet, eine derartige Wunde zu verursachen als eine Glasscherbe

- 14 - einer zerbrochenen Flasche, zumal es hierbei häufig auch zu Hautschürfungen in
unmittelbarer Nähe der Wunde kommt, was vorliegend nicht der Fall war (vgl. Urk. 8/6 S.
2). Auch diese gutachterlichen Überlegungen lassen somit die Darstellung des
Beschuldigten als nicht plausibel erscheinen. Dazu kommt, dass mit Ausnahme des
Beschuldigten niemand erwähnt, (auch) der Geschädigte habe in jener Phase des
Geschehens eine (zerbrochene) Flasche in der Hand ge- halten. Wäre der Geschädigte in
einer Auseinandersetzung mit dem Beschuldig- ten (ebenfalls) mit einer Flasche
"bewaffnet" gewesen, so wäre zudem zu erwar- ten gewesen, dass der Beschuldigte dies
von Anfang an kundtut, zumal er sich damit teilweise hätte entlasten können. Dass er bis
zum Berufungsverfahren nichts davon erwähnte, lässt damit - nachdem allgemein davon
auszugehen ist, dass ein Beschuldigter selbstentlastende Momente gemeinhin nicht
verschweigt - nur den Schluss zu, dass die neue Darstellung eine nachgeschobene Schutzbe-
hauptung ist. Bereits die Vorinstanz hat weiter zutreffend darauf hingewiesen, dass auch
sein übriges Nachtatverhalten gegen ihn spricht: So flüchtete er nach dem Vorfall mit den
Personen aus seiner Gruppe, nämlich mit B'._____, N._____, O._____ und P._____, kehrte
danach auch nicht mehr ins … E._____ zurück und tauchte unter. Erst am 7. Juni 2011,
mithin über drei Wochen nach dem Vorfall, konnte er aufgrund seiner Ausschreibung
anlässlich einer polizeilichen Kontrolle verhaftet werden (vgl. Urk. 3 S. 2). Zu Recht erwog
die Vorinstanz, dass ein solches Verhalten allein mit der Angst oder aber damit, seine
Gruppe sei in der Minderheit gewesen, nicht plausibel erklärt werden kann, zumal er gerade
darum auf die Hilfe der Polizei angewiesen gewesen wäre und selber ein Interesse an einer
schnellen Aufklärung des Vorfalls hätte haben müssen (vgl. Urk.42 S. 12). Im Hinblick auf
sein Interesse bezüglich Aufklärung des Vorfalls ist ebenso wenig verständlich, dass er
selbst nach seiner Inhaftierung alles daran setzte, seine Kollegen nicht bekannt zu geben
(vgl. insbesondere Urk. 4/3 S. 3 und 4), wobei er, nachdem fest stand, dass er deren
Telefonnummer wissentlich und willentlich nicht angab, die ebenso wenig überzeugende
Erklärung nachschob, er habe nicht gewollt, dass diese Leute Unannehmlichkeiten mit den
Behörden bekämen (vgl. Urk. 4/3 S. 4). Bei dieser Ausgangslage ist mit der Vorinstanz
zusammenfassend festzuhalten, dass die Aussagen des Beschuldigten während der
Untersuchung und im erst-

- 15 - instanzlichen Verfahren widersprüchlich und wenig kohärent sind. Die neue erst im
Berufungsverfahren deponierte Sachverhaltsschilderung überzeugt ebenso wenig, zumal sie
im Widerspruch zu den vorhandenen Aussagen der übrigen Befragten steht und auch das
beim Geschädigten hervorgerufene Verletzungsbild klar gegen eine Glasscherbe als
Tatwerkzeug spricht. Damit sind seine Depositi- onen insgesamt nicht glaubhaft und die
neue Darstellung, welche allzu durch- sichtig auf eine Verteidigungsstrategie aufbaut, als
Schutzbehauptung zu taxieren. 8.8.2. Demgegenüber erwog die Vorinstanz zu Recht, die
Aussagen des Geschä- digten seien während der gesamten Untersuchung konstant, in allen
wesentlichen Punkten widerspruchsfrei geblieben (vgl. Urk. 42 S. 13) und hätten sich mit
den Aussagen der Zeugen H._____, I._____ und J._____ gedeckt (vgl. Urk. 42 S. 15). Nach
seiner Darstellung sowohl in der polizeilichen als auch in der staatsanwalt- schaftlichen
Einvernahme stand er nach zuvor stattgefundenem, jedoch abge- schlossenem Disput dem
Beschuldigten, der ihn zu sich gerufen hatte mit dem Vorwand, er wolle sich von ihm



verabschieden, gegenüber, als dieser ihm mit sei- ner Hand über das Gesicht strich und
dabei die Schnittwunde im Gesicht verur- sachte (vgl. Urk. 5/1 S. 3 f. und 5/2 S. 3f.). Der
Geschädigte gab zu Protokoll, dass er erst als er das warme Blut gespürt und mit der Hand
seine Kleider berührt habe, gemerkt habe, dass er blutete (vgl. Urk. 5/1 S. 4, vgl. auch Urk.
5/2 S. 4). Gleichbleibend schilderte er, nicht gesehen zu haben, womit der Beschuldigte ihm
diese Schnittwunde zugefügt habe (vgl. Urk. 5/1 S. 4 und Urk. 5/2 S. 4), wobei er über den
Einsatz einer Rasierklinge mutmasste. Abgesehen davon, dass diese Schilderung des
Geschehens durch die Aussagen der Zeugen bestätigt wird (vgl. dazu unten), wirkt seine
Darstellung erlebt, ist daher glaubhaft und überzeugend. Hätte er den Beschuldigten zu
Unrecht belasten wollen, hätte er (wie übrigens die weiteren Zeugen) über das eingesetzte
Werkzeug nicht nur Mutmassungen ange- stellt und hätte nicht geäussert, dass er die
Schnittwunde erst nachträglich be- merkte. Gerade diese zwei Punkte deuten also - dies
entgegen der Verteidigung (vgl. Urk. 25/2 S. 4) -auf eine wahrheitsgetreue Schilderung des
Geschehens hin. Ergänzend ist noch zu erwähnen, dass aufgrund der Tatsache, dass die
Polizei sofort vor Ort war und sämtliche Anwesenden befragte (vgl. Urk. 1), eine Abspra-
che der Zeugen mit dem Geschädigten zulasten des Beschuldigten geradezu

- 16 - ausgeschlossen werden kann. Den Akten sind im Übrigen auch keinerlei Anhalts-
punkte für eine solche Absprache zu entnehmen, denn der Umstand, dass teil- weise
unterschiedliche Aussagen in Bezug auf den Ablauf des Abends vorliegen, spricht eben
gegen eine Absprache. Die Abweichungen lassen sich sodann mü- helos mit dem allseits
angegebenen Alkoholkonsum erklären und vermögen die Glaubhaftigkeit der einzelnen
zum Kerngeschehen übereinstimmenden Aussagen nicht zu beeinträchtigen (vgl. auch
Vorinstanz Urk. 42 S. 15). Wenn die Verteidigung mit Bezug auf die Schilderung des
Geschädigten, der vor- angegangene Streit sei auf eine Zigarette zurückzuführen, geltend
macht, dass der Beschuldigte Nichtraucher sei und daraus ableitet, die Aussage des Geschä-
digten betreffend den Anlass der behaupteten Auseinandersetzung sei zweifelhaft und
dürfte nicht den Tatsachen entsprechen (vgl. Urk. 25/2 S. 3, Urk. 74 S. 4), so ist diesem
Argument zu erwidern, dass letztlich nicht massgebend ist, weswegen der Geschädigte und
der Beschuldigte zuvor in einem Disput verwickelt waren. Im Hinblick auf die Beurteilung
des eigentlichen Anklagevorwurfes, namentlich der Zufügung der Schnittwunde, ist
nämlich einzig von Belang, dass die vorange- gangene auch vom Geschädigten angeführte
(verbale) Auseinandersetzung, aus welchem Grund auch immer sie basierte (sei es wegen
einer Zigarette oder aber wegen eines Getränks; vgl. Aussage Zeuge H._____), auch nach
Aussage der Zeugen beendet war, als der Beschuldigte auf den Geschädigten zuging. Damit
stand die Verletzung des Geschädigten offensichtlich nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem vorangegangenen Geschehen. Auch die vom Verteidiger als
widersprüchlich ausgelegten Aussagen des Geschädigten hinsichtlich des Steins, welcher
ihn nach der erlittenen Schnittverletzung getroffen habe, vermö- gen das Bild der
glaubhaften Aussagen des Geschädigten nicht zu beeinflussen. Sieht man sich die beiden
Aussagen genau an, kann festgestellt werden, dass keine wesentlichen Unterschiede
bestehen, da der Geschädigte auch bei der zweiten Einvernahme präzisierte, einer der
Männer um den Beschuldigten habe einen Stein nach ihm geworfen (Urk. 5/1, Urk. 5/2).
Die Vorinstanz legte im Einzelnen dar, in welchen Punkten die Aussagen des Geschädigten
mit denjenigen der befragten Zeugen übereinstimmen, was zusätz- lich insgesamt keinen
Anlass gibt, an den lebensnahen Schilderungen des



- 17 - Geschädigten und der Zeugen zu zweifeln. Erwähnt sei in diesem Zusammen- hang
konkret die Schilderung des Geschädigten, er sei vom Beschuldigten aufge- fordert worden,
sich mit ihm abseits der übrigen Anwesenden zu begeben, welche Darstellung mit den
Aussagen des Zeugen H._____ und J._____ übereinstimmt. Der Zeuge I._____ stützt
sodann die Aussage des Geschädigten, der Beschuldig- te habe ihm über die Wange
gestrichen und dabei die Verletzung zugefügt, wobei der Geschädigte erst nachdem sich der
Beschuldigte entfernt hatte, bemerkt ha- be, dass er blutete (vgl. Urk. 6/8 S. 3). Diese
Darstellung stimmt weiter insofern mit der Zeugenaussage von H._____ überein, als er den
Beschuldigten und den Geschädigten weggehen sah und wenige Minuten später die
Rückkehr des an der Wange stark blutenden Geschädigten sah (vgl. Urk. 6/7 S. 3). Auch der
Zeuge J._____ berichtete darüber, dass sich nur der Geschädigte und der Beschuldigte
hinter einem Baum aufgehalten hätten, wobei der Geschädigte anschliessend ver- letzt
zurückgekehrt und der Beschuldigte geflüchtet sei (vgl. Urk. 6/9 S. 3). Wenn die Vorinstanz
diese Schilderungen als lebensnah bezeichnete und anfügte, diese stützten die Aussagen des
Geschädigten (vgl. Urk. 42 S. 14), so ist dies nach al- ledem korrekt und nicht zu
bemängeln. Die Schilderungen des Geschädigten zeigen aber auch, dass er nicht danach
trachtete, den Beschuldigten einfach nur schlecht zu machen, was deutlich dar- aus hervor
geht, dass er sich wiederholt durchaus positiv zum Beschuldigten äusserte (vgl. z.B.: Urk.
5/2 S. 4: „Er ist sonst ein netter Mensch und ich kenne ihn nicht so.“), in diesem
Zusammenhang die bestehende Freund- bzw. Kamerad- schaft ins Feld führte und weiter
angab, keine Erklärung für das Verhalten des Beschuldigten zu haben. Auch mit seiner
Antwort auf die Frage, ob er das Gefühl habe, dass der Beschuldigte ihn schwer verletzen
oder gar habe töten wollen, offenbarte er lediglich seine Ratlosigkeit, gab er doch an, er
wisse nicht, was er (der Beschuldigte) gewollt habe (vgl. Urk. 5/1 S. 5). Die Tatsache, dass
der Geschädigte sich im Wesentlichen zurückhaltend zum Beschuldigten äusserte, spricht
damit ebenso für die Glaubhaftigkeit seiner Darstellung. Endlich steht auch gestützt auf die
neue Darstellung des Beschuldigten im Berufungsverfahren nunmehr ausser Frage, dass er
es war, der den Geschädig- ten verletzte, was wiederum zeigt, dass der Geschädigte ihn –
zusammen mit den

- 18 - Zeugen – nicht einfach falsch belastet hatte. Auch in diesem Zusammenhang zeigt
sich im Übrigen klar, dass die deutliche Alkoholisierung des Geschädigten und der Zeugen
lediglich einen marginalen Einfluss auf deren Wahrnehmungs- fähigkeit hatte.
Zusammenfassend erscheinen - mit der Vorinstanz - die Aussagen des Geschä- digten
insgesamt als plausibel und detailliert, sie schildern den Vorfall lebensnah und in den
wesentlichen Punkten in Übereinstimmung mit den vorhandenen Zeugenaussagen, weshalb
sie glaubhaft und überzeugend sind (vgl. Vorinstanz, Urk. 42 S. 14). Dazu kommt, dass
sowohl die Ausführungen des Geschädigten als auch diejenigen der Zeugen durch die neue
Darstellung des Beschuldigten im Berufungsverfahren teilweise Bestätigung fanden. Es
besteht damit überhaupt keine Veranlassung, nicht auf diese Aussagen abzustellen, womit
der rechtlich relevante Sachverhalt, nämlich dass der Beschuldigte nach abgeschlossenem
Disput den sich passiv verhaltenden Geschädigten mit einem in der Hand gehaltenen
äusserst scharfen Gegenstand die in der Anklage umschriebene und durch die ärztlichen
Befunde und die Fotos ausgewiesene Verletzung zufügte, erstellt ist.

E. 8.3
Bei diesem Stand der Dinge kann, weil nicht von Relevanz, offen bleiben, mit welchem
Tatwerkzeug die Verletzung tatsächlich erfolgte. Es wurde schon oben dargetan, dass die



neue Darstellung des Beschuldigten im Berufungs- verfahren, nämlich dass diese
Verletzung mit einer Glasscherbe einer unmittelbar vor Zufügung der Schnittverletzung
zerbrochenen Bierflasche erfolgt sei, insofern nicht glaubhaft ist, als niemand die
Behändigung der besagten Flasche, welche schliesslich in der Hand des Beschuldigten
zudem unübersehbar sein musste, beobachten konnte. Immerhin macht aber die neue
Darstellung des Beschuldig- ten die Spekulation der Verteidigung, es könne sich
beispielsweise um einen Ring handeln, welcher mit einem scharfen Dorn oder einer kleinen
Klinge versehen gewesen sei und der nicht geeignet gewesen sei, eine schwerere als die
tatsäch- lich verursachte Schnittverletzung zu bewirken (vgl. Urk. 25/2 S. 6), hinfällig.
Wenn die Verteidigung die zugefügte Verletzung als relativ oberflächlich bezeich- net, so
ist ihr diesbezüglich zu widersprechen. Dem bereits oben zitierten ärztli- chen Befund des
...spitals M._____ ist zu entnehmen, dass die Wunde lediglich

- 19 - im mittleren Anteil oberflächlich war, währenddem sie im oberen (d.h. in der Nähe
der Schläfe) und im unteren Teil (d.h. in der Nähe des Unterkiefers) zirka 1 cm tief und
klaffend war (vgl. Urk. 8/3 S. 1). Damit es zu einer ca. 1 cm tiefen Schnitt- wunde kommen
kann, ist nach eingeholtem IRM-Gutachten eine gewisse Kraft notwendig, wobei der
Kraftaufwand geschätzt in etwa damit vergleichbar ist, wenn mit einem scharfen Messer
von einem mittelharten Käse in einem Hergang ein Stück abgeschnitten werden soll (vgl.
Urk. 8/6 S. 3). Allein aufgrund dieser Tatsa- che greift die Argumentation der Verteidigung,
weil nicht klar sei, womit die Ver- letzung verursacht worden sei, dürfe auch nicht gefolgert
werden, "das mutmass- liche Tatwerkzeug sei geeignet gewesen, schwerwiegendere als die
zugefügte, relativ oberflächliche Verletzung zu verursachen" (vgl. Urk. 25/2 S. 6) ins Leere.

E. 8.4
Zusammenfassend ist erstellt, dass der Beschuldigte dem Geschädigten am 14. Mai 2011
über die linke Gesichtshälfte strich und mit einem nicht genau bekannten, kleinen, äusserst
scharfen Gegenstand die Schnittverletzung zufügte. Daran ändert auch die neu im
Berufungsverfahren vorgetragene Darstellung des Beschuldigten nichts. IV. Rechtliche
Würdigung 1. Standpunkte der Anklagebehörde und der Verteidigung
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